
TTeber das Versicherungswesen 

hat der 16. Kongress deutscher VólJcstmrthe am 2. Sep
tember in München folgende Beschlösse gefasst: 

1) Es ist dringend geboten, dass das gesammte Ver
sicherungswesen im Deutschen Eeiche demnächst 
durch Reichsgesetz einheitlich geregelt werde. 

2) Im privatrechtlichen Theile dieser Gesetzgebung be
darf es nur subsidiärer, das freie Vertragsrecht nicht 
beschränkender Bestimmungen. 

3) In dem Yersicherungsgesetz, welches den öffentlich
rechtlichen Theil des Versicherungswesens zu um
fassen hat, müssen folgende Grundsätze zur Geltung 
kommen : 
a. Die Errichtung von Versicherungs-Unternehmun

gen ist nicht von staatlicher Genehmigung ab
hängig zu machen; 

&. Der ;Betrieb von Versicherungs ^ Geschäften ist 
keiner staatlichen Aufsicht zu unterwerfen; 

c. Die Versicherungs-Unternehmungen müssen ver
pflichtet sein, nach Ablauf jedes einzelnen Rech
nungsjahres ihre Abschlösse und Bilanzen zu ver
öffentlichen. Das Gesetz hat die in die Abschlösse 
und Bilanzen aufzunehmenden Positionen festzu-
steUen; 

d. Das Versicherungsgesetz muss Anwendung finden 
auf alle Versicherungs-Unternehmungen, mögen 
dieselben durch Erwerbs- oder Gegenseitigkeits-
Gesellschaften, oder durch öffentliche Korpora
tionen, juristische oder Privatpersonen betrieben 
werden. Jede Bevorzugung irgend einer Art von 
Versicherungs-Unternehmungen vor den anderen 
Arten und jede Zwangsverbindlichkeit der Ver
sicherungsnehmenden zur ausschliesslichen Be
nutzung irgend einer staatlichen, provinzialen, 
kommunalen oder ..sonstigen privilegirten Ver
sicherungsunternehmung ist durch das Gesetz 
ausdrücklich aufzuheben und zu verbieten; 

e. Ein Versicherungsunternehmen darf nur in dem 
Staate, zu welchem der Ort gehört, an welchem 
sich die gewerbliche Hauptniederlassung und der 
Sitz des Unternehmens befindet und nur an die
sem Orte zu Steuern oder sonstigen Abgaben 
und Beiträgen herangezogen werden, welche auf 
den Betrieb des Gewerbes oder auf ein aus dem 
Gewerbe angeblich resultirendes Einkommen ge
legt wurde, Steuer und Abgabe für Ausstellung 
von Versicherungsdokumenten oder Prämienquit
tungen dürfen nur an dem Ausstellungsorte er
hoben werden; 

/ . Das Gesetz muss Anwendung finden auch auf 
alle ausserhalb des deutschen Reiches bestehenden 
Versicherungsunternehmungen, welche in Deutsch
land Versicherungsgeschäfte betreiben wollen. 
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Dieselben müssen jedoch vor Eröffnung ihres Ge
schäftsbetriebes im Reichsgebiete für dasselbe 
rechtlich Domizil nehmen. 

Als Illustration hiezu diene folgendes Bild des Ge
schäftsbetriebes franzosischer 

Lebensversicherungsgesellschaften 
das wir einem in der «Semaine» erschienenen Abdruck 
des «Moniteur des assurances» entnehmen. 

Die französischen Gesellschaften haben seit Anfang 
ihres Bestehens versichert : 

Jahre. Kapital. Renten. 

1819—1859 
1860 

, 1863 
1864 
1869'*) 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

1819-1874. 

In Kraft 
Ende 1874: 

Zahl 

28,258 
5,268 
6,338 

12,441 
14,124 
10,162 
6,782 

- 13,140 
13,250 
17,100 

218,746 

121,200 

Somme in 
Millionen Fr. 

334 
44,3 
72,2 

106,9 
201,8 
141,4 
89,0 

170,6 
187,0 
237,1 

2361,5 

1247,6 

Zabi. 

26,700 
2,638 
2,484 
2,326 

• 3,629 
2,430 
1,394 
2,091 
2,270 
3,400 

67,877 

33,550 

Somme In 
1000 Fr. 

17,340 
1,720 
1,615 • 
1,520 
2,570 
1,600 

948. 
1,469 
1,594 
2,164 

44,540 

19,624 
Interessant ist hier besonders der starke Aufschwung 

von 1863/64, der bedeutende EinÜuss des Krieges 1870/71 
und die relative Abnahme der Rentenversicherung. 

Was soll man zu diesem bedeutenden Aufschwung 
angesichts der folgenden nicht eben so schönen Thatsache 
sagen? 

Nach obiger Uebersicht sind von 1819—1874 er
loschen: 

Kapitalvers. 97,546 mit Fr. 1113,9 Millionen. 
Renten 34,327 mit Fr. 24,916,000. 

Davon wurden aber nach Angabe der gleichen Quelle 
nur ausbezahlt (sinistres) 10,900 : Versicherungen mit 
120 Millionen. 

Von den erloschenen Policen wurden somit nur aus
bezahlt 

1 auf 12 = circa 8 °/0 der Policen, und 
1 auf 14 = circa 7 % des verfallenen Kapitals. 

Die Prämiensummen von 92 °/o °^er Policen oder 
93 % ^es verfallenen Kapitals flössen als Benefiz in die 
Hände der «assureurs». - ; 

Dies rührt zur Hauptsache davon her, dass sehr viele 
Versicherer ihre Policen erlöschen lassen, indem sie die 
Prämienzahlung sistiren und dadurch die einbezahlte 
Summe den Gesellschaften überlassen, statt die Police 
abzutreten. Eine Gesellschaft, die sich mit dem Ankauf 
solcher Policen beschäftigen würde, müsste auf längere 

>) Höhepunkt. 
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30 °/° I ? 0 °̂  

Zeit bedeutende Gewinne erzielen und hätte zugleich den 
Nutzen, dieser schamlosen Ausbeutung entgegenzuwirken. 
: Statt weiterer eigener Berechnungen fähren wir zur 
bessern Veranschaulichung dieser Thatsachen die Aus
führung eines «assureur* selbst an. Derselbe berechnet, 
dass sich die Prämieneinnahme der Versicherungen auf 
Todesfall ungefähr so vertheilen : 

Todesfälle (Schäden) ""'* 30 % 
Einlage in den Reservefonds 40 % 
Bruttobenefiz 

70 °/o bleiben somit in deu Händen der Gesell
schaften. 

Im Jahr 1874 war die Einnahme von Kapitalver
sicherung: ~ Fr. 

Von neuen Versicherten . . . 8,710,000 
» alten > . . . 33,440,000 

Zins des Reservefonds und der Jahres
prämien . . . . . . 600,000 

48,150,000 
Ausgeben: 

Todesfälle (Schäden) . . . . 12,817,000 
Gewinnantheil der Versicherten . . 4,000,000 
In Reservefonds . . . . . 23,600,000 
Uebriger Gewinn . . . . 7,733,000 

48,150,000 
Fr. 31 Millionen, die in den Händen der Gesellschaften 

blieben, steht ein Ausgeben von nur 17 Millionen an die 
Versicherten gegenüber. 

M i l i t ä r i s c h e s . SanUätswesen. Die Opfer nach 
dem Kriege. 

In, der sächsischen statistischen Zeitschrift (XX. Jahr
gang, 11. Heft, 1875) gibt Dr. Evers eine Uebersicht der 
im Krieg von 1870/71 invalid gewordenen Unteroffiziere 
und Mannschaften des XII. (sächsischen) Armeekorps, deren 
Studium wir den Herren Militär-Aerzten und Militärs 
bestens empfehlen können.*) 

Die Zahl der Invaliden besteht aus denjenigen, die 
sich bis Juni 1874 für Ansprüche wegen Dienstbeschädi
gungen gemeldet haben. 

I . Z a h l u n d N a t u r der I n v a l i d i r u n g nach d e n Waffen. 
% der Stórte ~ Und zwar durch**) 

Waffe. der mobil gewesenen Verwundung. Krankheit. 
Trappe. o/0 o/0 

Infenterie 5?76 82,3 17,7 
Reiterei 2,04 45,0 55,0 
Artillerie 1,79 51,4 48,6 
Pioniere 1,28 — 100,0 
Train 0,59 7/7 92,3 

Total 1916 = 4 , 6 5 78,6— 21,4 
II. Zahl der Invaliden und Natur der Invalidität 

nach den Dienstchargen. 
- ----- •- %der Und zwar durch**) 

betreffenden Charge. Verwundung. Krankheit. 
F e l d w e i b e l 1,56 33,4 66,6 
Sergeanten 3,29 65,1 34,9 
Unteroffiziere 6,57. 71,5 28,5-
Gefreite ^ 9,55 79,3 20,7 
Gemeine 79,01 80,6 19,4 

*) Leihweise steht das bestreffende Heft zur Verfügung 
bei der Redaktion. " 

*?) Die Berechnungsart im Original ist unrichtig. 

DI. Natur der verwundenden Waffe. Von l g l l Wun-
den waren verursacht durch : 

Flinten oder Mtrailleusen-Kugeln 92,27% 
Kanonen-Kugeln 6,41 > 
Hieb " 0,83 > 
Stich 0,49 > 

IV. Zahl der Wunden. Die 1506 durch Wunden 
Invaliden hatten zusammen 1811 Wunden = 1,2 durch
schnittlich. Die Verletzungen waren : 

von 1 Waffe an Körperstelle 
Körperstellen 

Waffen 

125-1 

57 

6 

126 
32 

4 
3 
3 

30 Wunden und Krankheiten 

V. Verwundete Körpertheile an den 1506 wunden 

Invaliden. 
, TOD Total, 

8,4 
0,9 
9,2 

20,7 
19,1 
41,6 

Kopf 
Hals 
Rumpf 
linke obere Extremität 
rechte » » 
untere Extremitäten 

VI. Grad der Invalidität und Einfluss des verwun
deten Körpertheils auf dieselbe. 

Die bezügliche Tabelle 9 des Originals erlaubt in 
dieser Form keine Schlüsse. Die Zahlen sind zu klein 
um nach einer so detaillirten Klassifikation die Invalidität 
und die Krankheiten beobachten zu können. Wer Nutzen 
daraus ziehen will, muss dieselben mit grosser Mühe um
rechnen, wie wir hier für die «dauernd Invaliden» thun. 

Von den dauernd Invaliden sind : 
Verwundeter Halb Invalid. Ganz invalid. 

TheiL 

Kopf 

Rumpf 
Extremitäten : 

obere linke 
» rechte 

untere 

4,1 

8,1 

9,2 
5,1 
8,3 

BnfStügieU. 
9,7. 

6,6 

7,8 
5,8 
8,3 

Temporäre 
Erwerbs-

Unfähigkeit. 

25,0 
18,4 

10,5 
11,3 
28,3 

Baaernde 
Erwerbs

unfähigkeit. 
74,8 
75,0 

66,9 

73,0 
77,8 

55 ,1 
Frappant ist die relative Gleichmässigkeit der dauern

den Erwerbsunfähigkeit (letzte schlimmste Eubrik) bei den 

Verwundungen des Kopfes, Halses und der obern Extre

mitäten. Bedeutend günstiger sind die Folgen der Ver

wundungen des Emnpfes und der untern Extremitäten. 

Ch. 

Die Literatoranzeigen folgen im Heft IV. 

Redaktion: A. 
Kommission der J* Dalp'schen Buchhandlung in Bern. 

Chatelanai 
— Druck und Expedition von K. J . Wyss in Bern. 


